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die höchste Achtung genießen 
und entsprechend geehrt wer
den.

Gerichte: durch Verfassung und 
Gesetz bestimmte staatliche und 
gesellschaftliche Organe der 
Rechtspflege, die —* Rechtspre
chung ausüben. Die staatlichen 
G. sind Bestandteil der einheit
lichen sozialistischen Staats
macht der DDR. Sie gliedern 
sich in das —► Oberste Gericht 
der DDR, die Bezirks-G. und die 
Kreis-G., deren —Richter und — 
Schöffen demokratisch gewählt 
werden und ihren Wählern 
rechenschaftspflichtig sind. Als 
G. für spezielle Sachgebiete gibt 
es ferner Militär- und Militär- 
ober-G. sowie beim Bezirks-G. 
Leipzig das Patent-G. In den Be
trieben und Wohngebieten arbei
ten —>- gesellschaftliche Gerichte 
(Konflikt- und Schiedskommis
sionen). Das höchste Organ der 
Rechtsprechung und ihrer ein
heitlichen Leitung ist das Ober
ste Gericht der DDR. In den Be
zirken leitet die Rechtsprechung 
das Bezirks-G., das seine Aufga
ben durch das Plenum, das Prä
sidium und die Senate wahr
nimmt. Das Präsidium des Be
zirks-G. hat das Recht zur Kas
sation rechtskräftiger Entschei
dungen. Die Kreis-G. üben ihre 
Rechtsprechung durch Kammern 
für Stfaf-, Zivil-, Familien- und 
Arbeitsrechtssachen aus. Die 
Volksvertretungen verwirklichen 
die Kontrolle über die G. und 
ihre Tätigkeit. Dem dient die 
gesetzlich festgelegte Bericht
erstattung der Richter vor der 
Volksvertretung. Die Kreis- und 
BezirkS-G. sind gesetzlich zu 
einer ständigen Zusammenarbeit 
mit den Volksvertretungen, den 
anderen Staats- und Wirtschafts
organen, den Ausschüssen der 
Nationalen Front und den ge
sellschaftlichen Massenorganisa

tionen ihres Territoriums ver
pflichtet.

Gesandter: diplomatischer Ver
treter der zweiten Rangklasse 
(nach dem „Wiener Reglement 
über diplomatische Ränge" von 
1815 und nach der „Wiener Kon
vention über diplomatische Be
ziehungen" von 1961), in der 
Regel Chef einer Gesandtschaft. 
Die vollständige Bezeichnung 
lautet: Außerordentlicher Ge
sandter und Bevollmächtigter 
Minister. —>■ Diplomatisches 
Korps

Geschichte: allgemein: Entwick
lungsprozeß in Natur und Ge
sellschaft; im besonderen: der 
objektive, einheitliche, in seiner 
Vielfalt gesetzmäßige, unend
liche Entwicklungsprozeß der 
menschlichen Gesellschaft vom 
Niederen zum Höheren, ihre 
Entwicklung vom Entstehen des 
Menschen bis zur Gegenwart. 
Die G. vollzieht sich aufgrund 
objektiver gesellschaftlicher Ent
wicklungsgesetze. Zum Unter
schied von den Naturgesetzen, 
die sich eigenständig und un
abhängig von der Existenz des 
Menschen durchsetzen, wirken 
die gesellschaftlichen Gesetze 
nur durch die bewußte, materiell 
bedingte Tätigkeit der Men
schen. Grundlage der Erfor
schung der historischen Prozesse 
ist der —> Marxismus-Leninis
mus. Indem K. Marx und F. En
gels aus der Vielfalt des histori
schen Materials und der gesell
schaftlichen Verhältnisse die ->■ 
Produktionsverhältnisse als die 
letztlich bestimmenden gesell
schaftlichen Verhältnisse erkann
ten, fanden sie den Schlüssel zur 
wissenschaftlichen Erkenntnis 
der G. und der Gesellschaft. Die 
G. ist das Ergebnis der produk
tiven Arbeit der Völksmassen 
und ihrer auf dieser primären


